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TEILÄNDERUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2000 
für den Bereich des Gemeindeverbandes 
Mittleres Schussental 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes hat in Ihrer Sitzung am 
14.07.2022 dem Entwurf der 

63. Teiländerung im Gebiet „Oberhofen Ortsmitte" auf Markung Ravens-
burg 

vom 25.05.2022 zugestimmt. Der räumliche Geltungsbereich der 63. Teilände-
rung ist im nachstehenden unmaßstäblichen Übersichtsplan schwarz gestri-
chelt umrandet. 

Der Entwurf der 63. Telendenmg des Flächennutzungsplanes vom 25.05.2022 
einschließlich Begründung vom 23.05.2022 und Umweltbericht vom 
20.05.2022 wird in derzeit von 01.08.2022 bis einschließlich 19.09.2022 
im Technischen Rathaus der Stadt Ravensburg, Salamanderweg 22, EG, 
Foyer (barrierefreier Zugang an der Gebäudeseite rechts vom Haupteingang) 
in Ravensburg während der Offnungszeiten des Technischen Rathauses zur 
öffentlichen Einsichtnahme gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) aus-
gelegt. 
Die Begründung mit Umweltbericht enthält Informationen/Untersuchungen zu 
den Themen Ziele des Umweltschutzes aus anderen Planungen (Regionalplan, 
Schutzgebiete für Arten, Blotope und Landschaft wie FFH-Gebiet „Schussen-
becken mit Tobelwäldem südlich Blitzenreute", Naturdenkmal „Baumgruppe 
mit 2 Linden, 1 Ahorn", Biotope „Feldgehölz ,Untere Heide' nördlich Ober-
hofen" und „Bachbegleitender Gehölzsaum nördlich Oberhofen"); Landes-
weiter Biotopverbund/Wildtierkorridon Wasser- und Quellenschutzgebiete, 
Hochwasserschutz, Überflutungsflächen, wassersensible Bereiche; und zu 
den Schlitzgütern Geologie, Boden und Fläche (Baugrunderkundung, Lehm-
böden, Altlasten); Wasser (Grundwasser, Oberflächenwasser: Gewässer  II.  
Ordnung); Klima/Luft, Luftqualität, Klimawandel (Kaltluftstrom, Hangwinde, 
Kaltluftentstehungsfläche); Arten, Biotope und biologische Vielfalt (Fettwiese, 
Acker, Gehölzstreifen, Bäume wie Walnussbäume und Kastanie, Fledermäuse 
u. a. Zwergfledermaus, Braunes Langohr, Mausohr-Gruppe, Breitflügelfle-
dermaus, Gehölzband als Leitstruktur, Jagdgebiet und Querungsmöglichkeit 
über Straße. Vögel u. a. Singvögel, Gebüschbrüter, Krähen, Jagd- und Nah-
rungshabitat für Greif vögel, Spechte, Schwalben, akustische und visuelle 
Beeinträchtigung der Tierweit, Erhalt Gehölzstreifen, Begrünung Flachdächer, 
Baumpflanzung, insektenschonende Außenbeleuchtung); Landschaft (Wiese, 
Böschung mit Gehölzen, Durchgrünung Freiflächen, Ortsrandeingrünung); 
Mensch, Bevölkerung, Gesundheit, Erholung (landwirtschaftliche Nutzung, 
Lärmeinwirkungen und Abgase während Bauzeit, Geräuschimmissionen durch 
Vorhaben, Verkehrslärm Kreisstraße K7983); Abfälle/Bausaushub; Erneuerbare 
Energien (Solarenergie, Erdwärme); Maßnahmen zur Vermeidung, Minirrierung 
und Ausgleich;  Monitoring  
Außerdem sind folgende umweltbezogene Informationen verfügbar: 
- Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belan-

ge zu den Themen Raumordnung, Grundwasser, Oberflächengewässer, 

Überschwemmungsgebiete, Naturschutz/Artenschutz (Gehölzstruktur als 
Leitstrukturfunktion für Fledermäuse), Abwasser, Geotechnik, Boden, Wald) 

- Fachgutachten/Untersuchungen zu den Themen Artenschutz: Habitatqualität 
für Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptillen und sonstige Artengruppen, 
Flora (Heckenstruktur, Fettwiese, Bäume u. a. Walnussbäume, Kastanie, Ge-
hölze entlang der Tettnanger Straße), Fauna (Vögel: u.a. Singvögel, Gebüsch-
brüter, Krähen, Greifvögel, Spechte; Fledermäuse: u.a. Zwergfledermaus, 
Braunes Langohr, Mausohr-Gruppe, Breitflügelfledermaus, Mückenfleder-
maus; weitere Säugetiere: Klein- Mittel- und Großsäuger wie Igel, Stein-
marder, Feldhase, Fuchs und Reh; Reptilien wie Zauneidechse;  Amphibian),  
Naturdenkmal „Baumgruppe mit 2 Linden, 1 Ahorn", Biotop „Feldgehölz 
Untere Halde nördlich Oberhofen"; schalltechnische Einschätzung Hopfen-
halle, Verkehrslärm, Gewerbelärm (Betrieb/Anlieferung, Parkplatzverkehr, 
Tiefgaragenzufahrt, Einkaufswagen, Backshop, stationäre Anlage), Geomor-
phologische Situation, Bodenschichten, bautechnische Beschreibung der 
Schichten (Mutterboden, Verwitterungsdecke, Terrassenkies, Grundmoräne), 
Bodenkennwerte, Bodenklassifizierung, Erdbebenklassifizierung, Umwelt-
technische Untersuchungen, Ergebnisse Bodenproben, Schicht- und Grund-
wasserverhältnisse, Durchlässigkeit der Böden, Versickerungsmöglichkeiten, 
Gründung und baubegleitende Maßnahmen (Baugrund, Baugruben, Bau-
werksabdichtung, Straßenbaumaßnahmen) 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfas-
sung über die Teiländerung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt 
bleiben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 
3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes In elnem Rechtsbe-
helfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 
7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes rolf  alien  Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
BERICHTIGUNGEN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2000 
für den Bereich des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverbandes hat in der Sitzung am 
14.07.2022 beschlossen, die 40. Berichtigung des Flächennutzungsplanes 
2000 im Gebiet ,,Untereschacher Straße 2" auf Markung Ravensburg öffentlich 
bekannt zu machen. Der Flächennutzungsplan 2000 wurde von der Techni-
schen Verbandsverwaltung/ Stabsstelle GMS-FNP Ravensburg gemäß § 13 
a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes angepasst. 
Allgemeine Hinweise; 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Stadtplanungsamt der Stadt Ravens-
burg (Technische Verbandsverwaltung), Salamanderweg 22, 88212 Ravens-
burg bzw. stadtolanungsamtOravensburg.cle  
Die Planunterlagen können im Zeitraum der jeweiligen Auslegungsfrist auch 
auf Bauleitplanung Online unter httos://bw.bauleitolanung-online.cle eingese-
hen werden. Hier können Sie ebenfalls Ihre Stellungnahme digital einreichen. 
Nähere Informatiorten erhalten Sie auch auf der Homepage des 
Gemeindeverbands Mittleres Schussental www,graKhussentalsle unter der 
Rubrik Pächennutzungsplan unter Beteiligungen zu FNP-Verfahren 
(gmschussental.deD32)• 
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird darauf hingewiesen, dass ein 
Bauleitplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher grundsätzlich alle 
Stellungnahmen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens in öffentlicher Sitzung 
beraten und entschieden werden. 
Der Inhalt der Stellungnahmen, die aus der Offentlichkeitsbeteiligung einge-
hen, ist hierbei im Rahmen von weiteren öffentlichen Beratungen anonymisiert, 
soweit auf diese Angaben im Hinblick auf die Verständlichkeit bzw. Bewertbar-
keit des Inhalts der Stellungnahme verzichtet werden kann. 
Im Übrigen sind personenbezogene Daten zur Stellungnahme (wie Name und 
Anschrift des„Verfassers der Stellungnahme) jedoch grundsätzlich für die 
Mitglieder des jeweils zuständigen Gremiums und die zuständigen Mitarbeiter/ 
innen der Verwaltung sowie die mit der Planung betrauten Dritten insbesonde-
re im Hinblick auf die Beurteilung der in der Stellungnahme erwähnten Belange 
und die spätere Abwägung sichtbar. 
Zur Rechtssicherheit des Bauleitplanverfahrens werden alle Stellungnahmen 
einschließlich darin diesem Zusämmenhang bekannt gewordenen personen-
bezogenen Daten wie Namen und Anschriften und deren Abwägungen dauer-
haft archiviert. 
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass mit der Einreichung einer Stet- . 
lungnahme inkl. möglicher Anhänge wie Fotos oder Pläne auch das Recht an • 
der notwendigen Nutzung und Verwertung Im Rahmen des weiteren Verfah-
rens an die Stadt Ravensburg übertragen wird, soweit es sich hierbei um ein 
„Werk" im Sinne des Urheberrechts handelt. 
Nähere Informationen zum Datenschutz und Urheberrecht werden zusammen mit 
den anderen Planunterlagen im jeweils o.g. Zeitraum öffentlich ausgelegt bzw. auf 
der Homepage Gemeindeverbands Mittleres Schussental zur Verfügung gestellt. 
Die Datenschutzerklärung des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental fin- 
den Sie auf der Homepage unter 	 s//gmschusentple/afenschutz 
gez. 
Oberbürgermeister Clemens Moll 
Verbandsvorsitzender GMS 
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